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Ergänzende Bedingungen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (nachfolgend Netzbe-

treiber genannt) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 

dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – 

NDAV) 

 
1 Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 

 

1.1 Das Gas in den Netzen des Netzbetreibers entspricht in seinen brenntechnischen Kenndaten so-

wie in seinen Gehalten an Gasbegleitstoffen den Gasen der 2. Gasfamilie gemäß den jeweils gül-

tigen technischen Regeln für die Gasbeschaffenheit (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt G 260). Es ent-

spricht in seinen brenntechnischen Kenndaten der Gruppe H. Ein durchschnittlicher Brennwert 

für jedes Netz des Netzbetreibers wird mengengewichtet über alle Netzkoppelstellen des jeweili-

gen Netzes auf Basis der monatlichen Mitteilungen des jeweils vorgelagerten Netzbetreibers er-

mittelt. Der Brennwert des in allen Netzen des Netzbetreibers transportierten Erdgases H im 

Normzustand beträgt durchschnittlich 11,1 kWh/m³ mit der nach den anerkannten Regeln der 
Technik zulässigen Schwankungsbreite (aktuell zwischen 10,0 kWh/m³ und 13,1 kWh/m³). Der Ru-

hedruck des Erdgases nach der Hauptabsperreinrichtung liegt in allen Netzen bei Netzanschlüssen 

ohne Druckregelgerät bei ca. 23 mbar, bei Netzanschlüssen mit Druckregelgerät bei dem im Netz-

anschlussvertrag (nach NDAV) vereinbarten Wert jeweils mit der nach den anerkannten Regeln 

der Technik zulässigen Schwankungsbreite. 

 

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit möglich, an-

gemessen berücksichtigt. 

 

1.3 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzan-

schluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu 

beantragen. 

 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem 

eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versor-

gungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. 

eine rechtlich zulässige bauliche Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

 

1.5 Netzanschlüsse bei nicht ständig bewohnten Objekten (z. B. Ferienhäuser, Kleingartenanlagen) 

werden grundsätzlich außerhalb von Gebäuden errichtet.  

 

2 Zahlungspflichten 
 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind 
vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 

NDAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NDAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

 

3 Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 
 
3.1 Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst 

sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der 

Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteiler-

anlagen oder aufgrund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmi-

schung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 
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3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 

örtlichen Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Er-

schließung des Versorgungsbereiches notwendigen Anlagen, die nicht einem einzelnen Netzan-

schluss zuzuordnen sind. 

 

3.3 Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die 

örtlichen Verteileranlagen im Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben (z. B. Flächennut-

zungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan). 
 

3.4 Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle ent-

stehenden Kosten pauschal berechnet. 

 

3.5 Zur Berechnung des Baukostenzuschusses werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder 

Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig 

sind, angesetzt. Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich 

nach Maßgabe der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnut-

zer vorzuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung. 

 

3.6 Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses not-

wendig ist – einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn sich seine Leistungsanforderung erheblich 

über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß erhöht. Eine erhebliche Erhö-

hung ist dann anzunehmen, wenn der weitere Baukostenzuschuss in einem angemessenen Ver-

hältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten 

Grundsätzen. 

 

4 Kosten gemäß § 9 NDAV 
 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzan-

schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, ge-

rechnet ab der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er 

besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung au-

ßerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckre-

gelgerät, auch wenn dieses hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der Kun-

denanlage eingebaut ist, es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Verein-
barung getroffen. 

 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des Netz-

anschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Gasanlage erforderlich oder aus an-

deren Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekün-

digt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussneh-

mer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. 

nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt zur Herstellung eines 

Hausanschlusses (Anlage) berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbestandteile aus-

gewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden angemessen berücksichtigt. 

 

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-

schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer 

deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Ver-
legung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 
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5 Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 5 NDAV 
 

5.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlun-

gen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der An-

schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der 

Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer inner-

halb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbe-

treibers nicht,  unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. 
Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den Baukos-

tenzuschuss verlangen. 

 

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber 

angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

 

6 Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV, Stilllegung des Netzanschlusses 
 

6.1 Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netzbetreiber unter 
Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

 

6.2 Für jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehen-

den Kosten pauschal gemäß Preisblatt zur Herstellung eines Hausanschlusses (Anlage) in Rech-

nung gestellt. 

 

6.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetrieb-

setzung der Gasanlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die Inbetriebsetzung aufgrund 
von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht 

möglich ist. 

 

6.4 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage setzt die vollständige Bezahlung des Baukostenzuschusses 

und der Netzanschlusskosten voraus. 

 

6.5 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie dem Messstellenbetrei-
ber eine beabsichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich mitzuteilen. 

 

7 Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

 

7.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnut-

zung gemäß § 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder 
im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die 

Kosten dem Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal 

gemäß Ziffer 11. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-

sen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 

der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder Anschlussnut-

zer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

 

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfänglich 

entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wieder-

herstellungskosten abhängig gemacht. 

 

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-

nungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem 
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Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 

entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer 

oder Anschlussnutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu 

vertreten. 

 

8 Verlegung von Messeinrichtungen 
 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Messeinrichtungen des Netzbetreibers ge-

mäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsächlichem Aufwand zu 

erstatten. 

 

9 Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 
 

9.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagen-

teile sowie an den Betrieb der Gasanlagen sind in den Technischen Anschlussbedingungen des 

Netzbetreibers (TAB Gas) als Anlage 6 zum Netzanschlussvertrag (nach NDAV) festgelegt.  

 
9.2 In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nutzung 

von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die Zustim-

mung ist rechtzeitig zu beantragen. 

 

10 Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV 
 

10.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang 

der Zahlungsaufforderung fällig.  

 

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Be-
trag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 

Ziffer 11 berechnen. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzu-

weisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnut-

zer hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich nied-

riger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 

 

10.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeb-

lich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbe-
treiber. 

 

11 Preise 
 

Mahnkosten 3,00 EUR brutto 
Vor-Ort-Zustellung einer Sperrankündigung 10,50 EUR brutto 
Unterbrechung des Anschlusses und/oder der Anschlussnutzung 74,00 EUR brutto 
Wiederherstellung des Anschlusses und/oder der Anschlussnutzung 97,00 EUR brutto 
 (81,51 EUR netto) 

 

12 Datenschutz 
 

12.1 Die für die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Netzanschluss- und Anschlussnut-

zungsvertrag einschließlich dieser Ergänzenden Bedingungen nötigen Daten werden nach Maß-

gabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z.B. DS-GVO, BDSG und MsbG) sowie des § 6a 

EnWG erhoben, verarbeitet und genutzt. 
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12.2 Ist der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer eine juristische Person, gilt Folgendes: 

 

 Netzbetreiber und Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer verpflichten sich, die dem jeweils an-

deren Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten 

gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Perso-

nen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maß-

nahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen  

 
a) personenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertragspartner an den jeweils 

anderen Vertragspartner weitergeben werden und/oder  
 

b) betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den jeweils anderen Ver-

tragspartner kontaktieren. 
 

Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf 

dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Ver-

fügung gestellte Informationsblatt. Die „Musterinformation Datenschutz“ des Netzbetreibers ist 

diesen Bedingungen als Anhang beigefügt. Ein Vertragspartner ist nicht verpflichtet, das ihm vom 

anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die 

betroffenen Personen zu prüfen. Er ist weiterhin nicht berechtigt, dieses ohne vorherige Zustim-

mung zu ändern. Es obliegt ausschließlich dem zur Information verpflichteten Vertragspartner, 

dem anderen Vertragspartner ein den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechen-

des Informationsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei Bedarf auch während der Vertrags-
laufzeit zu aktualisieren. 

 

12.3 Ist der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer eine natürliche Person, gelten die Informationen ge-

mäß dem diesen Bedingungen beigefügten Anhang „Musterinformation Datenschutz“. 
 

13 Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. d. § 13 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches [BGB]) 
 

13.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Be-

anstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Ver-

tragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 

die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der 

Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) innerhalb 

einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-

schwerden sind zu richten an: Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, John-Schehr-Straße 1, 

17033 Neubrandenburg, Telefon: 0395 3500-255, E-Mail: netzkundenservice@neu-sw.de. 
 

13.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 

Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 

des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) bleibt unberührt. Das Unternehmen ist ver-

pflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-

schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 

BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem 

EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  

 
13.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-

straße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: 

info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 
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13.4 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 

der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 

030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-

Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 
14 Inkrafttreten 
 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.03.2020 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzen-
den Bedingungen zur NDAV vom 01.01.2019. 

 

 

Anlage 
Preisblatt zur Herstellung eines Hausanschlusses 
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Anhang – Musterinformation Datenschutz  
 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet seit dem 25.05.2018 auch in Deutschland un-

mittelbare Rechtswirkungen und sieht umfassende Informationspflichten im Rahmen der Erhebung 

personenbezogener Daten vor. Dieser Verantwortung stellen wir uns als Netzbetreiber. Bei der Ab-

wicklung von Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnissen werden regelmäßig nicht nur Daten 

des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers erhoben, sondern zwangsläufig gegebenenfalls auch 

personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (im Folgenden 
„sonstige Betroffene“ genannt) unseres eigentlichen  Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers, etwa 

im Rahmen der Benennung eines Ansprechpartners für den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer.   

Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und Sie über Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren.  

  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere, um unsere vertraglichen Pflichten gegenüber 

unserem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer zuverlässig zu erfüllen. Alle Zwecke der Verarbeitung 

personenbezogenen Daten durch uns sind nachfolgend unter 2. dargestellt.  

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen 
kann ich mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

 

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    

John-Schehr-Straße 1      

17033 Neubrandenburg       

www.neu-sw.de         

info@neu-sw.de         

Tel. 0395 3500-0         

Fax 0395 3500-118. 

 
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten unter oben genannter Anschrift und unter 

 

Der Datenschutzbeauftragte 

datenschutz@neu-sw.de  

Tel. 0395 3500-999 

 

gern zur Verfügung.  

 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir verarbeitet? Zu welchen Zwe-
cken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

 

 Kontaktdaten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 

 Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Netzleitstelle); 

 

zusätzlich beim Anschlussnehmer oder –nutzer  

 persönliche Angaben (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, Geburts-

tag, Adresse, Kundennummer),  

 Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,  

 gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung, 

 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 
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Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender 

Rechtsgrundlage verarbeitet: 

 

 Erfüllung (und Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit unserem 

Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO bzw. bei Tele-

fonwerbung auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Verarbeitungen 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung be-

rechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-

rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-

fordern, überwiegen. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung können Sie jederzeit uns gegenüber 

(Kontaktdaten vgl. unter 1.) widerrufen. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt haben. Der Widerruf der Ein-

willigung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolg-

ten Verarbeitung. 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rah-

men der unter 2. genannten Zwecke gegenüber gesellschaftsrechtlich mit dem Netzbetreiber verbun-

denen Unternehmen, den Anschluss ausführenden Bauunternehmen, den mit einem ggf. notwendigen 

Zählereinbau, Zählerwechsel sowie der Zählerablesung beauftragten Dienstleistern oder gegenüber 

anderen Berechtigten, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. Zudem 
ist der Netzbetreiber berechtigt, in dem für die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrech-

nungs- und Vertragsdaten an Dritte weiterzugeben. 

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittländer? 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Or-

ganisationen erfolgt nicht. 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies 

für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktfor-

schung werden Ihre personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtli-

ches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende 

hinaus. 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten: 

 

 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO), 

 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und 

die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbei-

tung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO), 
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 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO 

genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 

 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten (Art. 20 DS-GVO), 

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Netzanschlusses- bzw. des Anschlussnutzungsverhältnisses hat der Anschlussnehmer 

bzw. der Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. unter 2.) bereitzustellen, die für 

den Abschluss des Netzanschlusses- bzw. des Anschlussnutzungsverhältnisses und die Erfüllung der 

damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der Natur der Sache nach 
auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen 

sich der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne gegen-

seitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls der Anschlussneh-

mer bzw. der Anschlussnutzer es wünscht, weiteren Dritten – kann das Netzanschlusses- bzw. das An-

schlussnutzungsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.  

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit unse-

rem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer findet keine automatisierte Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling statt. 

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnut-

zungsverhältnisses mit unserem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer von diesem oder von Ihnen 

erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, 

z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durften. Au-

ßerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen inner-

halb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Lieferanten, erhalten. 

 

Widerspruchsrecht 
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir 
werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwe-
cke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine 
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. An-
schlussnutzungsverhältnisses) erforderlich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1lit. f) DS-
GVO stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Da-
ten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke 
verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, John-Schehr-Straße 1, 17033 Neu-
brandenburg, info@neu-sw.de, Fax 0395 3500-118 zu richten. 

 


